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S i t z u n g s v o r l a g e  
 

Drucksache Nr. 023/2022  Teningen, den 16. September 2022 
 

 
Federführender Fachbereich: FB 1 (Finanzen, Personal, Organisation) 

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 04.10.2022 Beschlussfassung 

 
 

 

 
Betreff: 

 

Ausscheiden von Roswitha Heidmann aus dem Gemeinderat 
 

 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 

 

Der Gemeinderat stellt fest, dass für Roswitha Heidmann die Voraussetzungen für das 
Ausscheiden aus dem Gemeinderat gegeben sind.  

 
 
Erläuterung: 

 
Gemeinderätin Roswitha Heidmann hat mit Schreiben vom 6. September 2022 mitgeteilt, 

das Gremium vorzeitig verlassen zu wollen. 
 
Nach § 16 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) kann ein 

Gemeinderat sein Ausscheiden aus wichtigen Gründen verlangen. 
 

In Würdigung aller Einzelumstände hat der Gemeinderat nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden. Ein wichtiger Grund liegt gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GemO vor, wenn 
das betreffende Mitglied eines Gemeinderates diesem zehn Jahre angehört hat. Ein 

weiterer wichtiger Grund liegt gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 GemO vor, wenn das Mitglied, 
welches das Ausscheiden aus dem Gremium verlangt, älter als 62 Jahre ist. Bei Roswitha 

Heidmann liegen diese Voraussetzungen vor. 
 
Dem Antrag von Roswitha Heidmann ist daher zu folgen.  
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